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Stadt Wolmirstedt
Der Bürgermeister
Eigenbetrieb Wirtschaftshof

Eigenbetrieb „Wirtschaftshof“

Bekanntmachung gemäß § 121 Abs. 1 Nr. 1 b GO LSA i. V. mit § 19 Abs. 5 Eigenbe-
triebs-gesetz (EigBG) über die Feststellung des Jahresabschlusses 2013 des Eigenbe-
triebes „Wirtschaftshof“ sowie die Entlastung der Betriebsleitung für das Wirtschafts-
jahr 2013.

Der Stadtrat hat am 11.12.2014 den Jahresabschluss 2013 festgestellt und für das Wirt-
schaftsjahr 2013 die Entlastung der Betriebsleitung erteilt.

Eine Festlegung zur Verfahrensweise mit dem Umgang des Jahresverlustes in Höhe 
von 44.077,00 € wurde vom Stadtrat vertagt.

Durch die beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wurde mit Datum vom 11. No-
vember 2014 der folgende uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt:

    „Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers“

„Ich habe den Jahresabschluss  - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung 
sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des Eigen-
betriebes Wirtschaftshof der Stadt Wolmirstedt  (WH Wolmirstedt), Wolmirstedt,  für 
das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar  bis zum 31. Dezember 2013 geprüft. Die Buchfüh-
rung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen 
handelsrechtlichen und ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften liegen in der Ver-
antwortung des gesetzlichen Vertreters des Eigenbetriebs. Meine Aufgabe ist es, auf 
der Grundlage der von mir durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahres-
abschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Ich habe die Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Insti-
tut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzu-
führen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den 
Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und 
durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung 
der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über 
das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebes sowie die Erwartungen 
über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit 
des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die 
Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis 
von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bi-
lanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter 
sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts. Ich bin der Auffassung, dass meine Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage 
für meine Beurteilung bildet. 

Meine Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 

Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse  ent-
spricht  der  Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beach-
tung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs. 
Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs und stellt die Chancen und Risiken 
der künftigen Entwicklung zutreffend dar.“   

Das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Börde erteilte am 19.11.2014 gemäß §14 
(2) EigVO folgenden uneingeschränkten Feststellungsvermerk:

„Es  wird  festgestellt, dass nach pflichtgemäßer, am 11. November 2014  abgeschlosse-
ner Prüfung durch den mit der Prüfung des Jahresabschlusses beauftragte Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft Steuerberater und Wirtschaftsprüfer Dernehl, Lamprecht & Kol-
legen (DLP) aus Dessau die Buchführung und der Jahresabschluss des Eigenbetriebes 
Wirtschaftshof  den gesetzlichen Vorschriften entsprechen. 
Der Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragssituation des Eigenbetriebes. 
Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss. Die wirtschaftlichen Ver-
hältnisse geben zu Beanstandungen keinen Anlass.“

Der Jahresabschluss und der Lagebericht liegen in der Zeit vom

                          09.02.2015 – 19.02.2015

zur Einsichtnahme in der Verwaltung des Eigenbetriebes „Wirtschaftshof“, August- 
Bebel-Straße 25, 39326  Wolmirstedt, während der Dienststunden öffentlich aus.  

Wolmirstedt, den 30.01.2015

Im Auftrag

Gentzel

Stellv. Betriebsleiterin
B e k a n n t m a c h u n g

Anhörungsverfahren im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens für den geplan-
ten Neubau der 380 kV Leitung UW Stendal/West bis Wolmirstedt in den Gemar-
kungen Insel, Groß Schwarzlosen, Lüderitz, Stegelitz, Schernebeck, Mahlpfuhl, 
Uchtdorf, Burgstall, Sandbeiendorf, Cröchern, Colbitz, Mose und Farsleben 
(Landkreise Stendal und Börde)

Für das o.g. Bauvorhaben wird auf Antrag des Vorhabenträgers, 50Hertz Transmission 
GmbH, das Planfeststellungsverfahren nach den Vorschriften des Energiewirtschafts-
gesetzes (EnWG) durchgeführt.

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)
Für das Vorhaben besteht eine Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträg-
lichkeitsprüfung gem. § 3 a des Gesetzes über die Umweltverträglichkeit (UVPG).

Inanspruchnahme von Grundstücken
Für das Bauvorhaben einschließlich der landschaftspflegerischen Ausgleichs- und Er-
satzmaßnahmen werden Grundstücke in den Gemarkungen Insel, Groß Schwarzlosen, 
Lüderitz, Stegelitz, Schernebeck, Mahlpfuhl, Uchtdorf, Burgstall, Sandbeiendorf, Crö-
chern, Colbitz, Mose und Farsleben beansprucht.

Der Plan (Zeichnungen und Erläuterungen) liegt in der Zeit

vom 04.03.2015 bis 07.04.2015

während der Dienststunden:

Montag und Donnerstag	 09.00-11.30 Uhr und 13.30-15.30 Uhr
Dienstag		 09.00-11.30 Uhr und 13.30-17.30 Uhr
Mittwoch		 09.00-11.30 Uhr und 13.30-15.00 Uhr
Freitag		 09.00-11.30 Uhr 

im Altbau, EG, Raum 1, Stadt Wolmirstedt, August-Bebel-Str. 25, 39326 Wolmirstedt

zur allgemeinen Einsichtnahme aus.

Ab dem ersten Tag der Auslegung werden die zur Einsicht auszulegenden Planunterla-
gen zusätzlich auf der Internetseite des Landesverwaltungsamtes zugänglich gemacht. 

www.landesverwaltungsamt.sachsen-anhalt.de

Maßgeblich ist jedoch der Inhalt der zur Einsicht ausgelegten Unterlagen (§ 1 Abs. 1 
Verwaltungsverfahrensgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (VwVfG LSA) i.V.m. § 27 a 
Verwaltungsverfahrensgesetz - VwVfG).

1.	� Jeder, dessen Belange durch das Bauvorhaben berührt werden, kann bis spätestens 
zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist, das ist bis zum 21.04.2015, bei der 
Anhörungsbehörde, dem 

		  Landesverwaltungsamt
		  Ernst-Kamieth-Straße 2
		  06112 Halle (Saale) 
	 oder bei der 
		  Stadt Wolmirstedt
		  August-Bebel-Str. 25
		  39326 Wolmirstedt

	� Einwendungen schriftlich oder zur Niederschrift erheben. Die Einwendung muss 
den geltend gemachten Belang und das Maß seiner Beeinträchtigung erkennen las-
sen.

	� Nach Ablauf dieser Einwendungsfrist sind Einwendungen ausgeschlossen (§ 43 a 
Nr. 7 Satz 1 EnWG). Einwendungen und Stellungnahmen der Vereinigungen sind 
nach Ablauf dieser Frist ebenfalls ausgeschlossen (§ 43 a Nr. 7 Satz 2 EnWG).

	� Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftslisten unter-
zeichnet oder in Form vervielfältigter gleichlautender Texte eingereicht werden 
(gleichförmige Eingaben), ist auf jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite ein 
Unterzeichner mit Namen, Beruf und Anschrift als Vertreter der übrigen Unter-
zeichner zu bezeichnen.

	� Andernfalls können diese Einwendungen unberücksichtigt bleiben (§ 1 Abs. 1 
VwVfG LSA i.V.m. § 17 Abs. 1 und 2 sowie § 72 Abs. 2 VwVfG).

2.	� Diese ortsübliche Bekanntmachung dient auch der Benachrichtigung von der Aus-
legung des Plans der

	 a) �nach landesrechtlichen Vorschriften im Rahmen des § 63 des Bundesnatur-
schutzgesetzes anerkannten Naturschutzvereinigungen

	 b) �sowie der sonstigen Vereinigungen, soweit sich diese für den Umweltschutz 
einsetzen und nach in anderen gesetzlichen Vorschriften zur Einlegung von 
Rechtsbehelfen in Umweltangelegenheiten vorgesehenen Verfahren anerkannt 
sind (Vereinigungen).

3.	� Bei Planfeststellungsverfahren gemäß § 43 EnWG ist ein Erörterungstermin durch-
zuführen (43 a Nr. 5 Satz 1 EnWG).

	� Der Erörterungstermin wird er ortsüblich bekannt gemacht. Diejenigen, die recht-
zeitig Einwendungen erhoben haben, bzw. bei gleichförmigen Einwendungen wird 
der Vertreter, von dem Termin gesondert benachrichtigt (§ 1 Abs. 1 VwVfG LSA 
i.V.m. § 17 VwVfG).

	� Sind mehr als 50 Benachrichtigungen vorzunehmen, so können sie durch öffentli-
che Bekanntmachung ersetzt werden. 

	� Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. Die Bevollmächtigung 
ist durch eine schriftliche Vollmacht nachzuweisen, die zu den Akten der Anhö-
rungsbehörde zu geben ist. Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungs-
termin kann auch ohne ihn verhandelt werden. Das Anhörungsverfahren ist mit 
Abschluss des Erörterungstermins beendet. 

	 Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich.

4.	� Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung von Einwendungen und 
Stellung-nahmen, Teilnahme am Erörterungstermin oder Vertreterbestellung ent-
stehende Kosten werden nicht erstattet. 

5.	� Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der Planfeststellung dem Grun-
de nach zu entscheiden ist, werden nicht in dem Erörterungstermin, sondern in 
einem gesonderten Entschädigungsverfahren behandelt.

6.	� Über die Einwendungen und Stellungnahmen wird nach Abschluss des Anhörungs-
verfahrens durch die Planfeststellungsbehörde entschieden. 

7.	� Vom Beginn der Auslegung des Planes tritt die Veränderungssperre nach § 44 a 
Abs. 1 EnWG in Kraft. An den von der geplanten Baumaßnahme betroffenen Flä-
chen steht dem Träger des Vorhabens gemäß § 44 a Abs. 3 EnWG ein Vorkaufs-
recht zu.

8.	 Da das Vorhaben UVP-pflichtig ist, wird darauf hingewiesen, 
	 - �dass die für das Verfahren zuständige Behörde und die für die Entscheidung über 

die Zulässigkeit des Vorhabens zuständige Behörde das Landesverwaltungsamt 
Sachsen-Anhalt ist,

	 - �dass über die Zulässigkeit des Vorhabens durch Planfeststellungsbeschluss ent-
schieden wird,

	 - �dass die ausgelegten Planunterlagen die nach § 6 Abs. 3 UVPG notwendigen 
Angaben enthalten und

	 - �dass die Anhörung zu den ausgelegten Planunterlagen auch die Einbeziehung 
der Öffentlichkeit zu den Umweltauswirkungen des Vorhabens nach § 9 Abs. 1 
UVPG ist.

Wolmirstedt, den 02.02.2015

Im Auftrag

	
M. Stichnoth
Bürgermeister

Ergänzung der Bekanntmachung aus dem Amtsblatt der Stadt 
Wolmirstedt vom 21.12.2014 zum Stadtratsbeschluss 77/2014-2019 
„Satzung über die Entschädigung der Stadtrats-, Ortschaftsrats-, 

Ausschuss- und Fraktionsmitglieder der Stadt Wolmirstedt

Nach § 5 Absatz 2 der Entschädigungssatzung der Stadt Wolmirstedt ist folgender Ab-
satz 3 zu ergänzen:

(3)	� Für die Teilnahme an den in § 2 Absatz 1 genannten Sitzungen und Beratungen 
erhalten Mitglieder des Stadtrates und seiner Ausschüsse zur Abgeltung der tat-
sächlich entstandenen und nachgewiesenen Fahrtkosten von der Hauptwohnung 
zum Sitzungsort und zurück mit eigenem Kraftfahrzeug bzw. in Höhe der nachge-
wiesenen notwendigen Kosten des benutzten öffentlichen Verkehrsmittels.

Der im Bekanntmachungstext als § 5 Absatz 3 geführte Inhalt wird zu § 5 Absatz 4. 

Wolmirstedt, den 04.02.2015

			           (Siegel)

                   
M. Stichnoth
Bürgermeister
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